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als gemeınsame Teilhabe der einen menschlichen Natur. Aus einem ANSCMESSCHCNH
rund se1 21 Wiederherstellung dieser Natur uch die Spende eınen anderen Men-
schen erlaubt, W as z.B beı der Blutspende längst moralisc akzeptiert Werd€. Gerald
Kelley interpretiert das Totalıtätsprinzıp 5 da: x uch eıne Lebendspende zuläßt. Se1-
NnNenN Gedanken VO Nächsten als dem alter CO greift Rıchard Egenter aut un! lıetert
eine christologische Begründung für das Totalıtätsprinzıp (vgl. 261) Beı1 aller posıtıven
Würdigung der Leistung VO Egenter sıeht die Getahr eines verdinglichenden Ver-
ständnısses der Gnade Christı und eiıner Fehlinterpretation des Gebotes der Nächsten-
hebe hın eiıner moralischen Verpflichtung ZUrTr Organspende. In der zeitgenössischen
Moraltheologie erd dıe Lebendspende ausdrücklich nıcht als moralısche Pflicht einge-
stutt. Hatten sıch biısher die Befürworter einer Lebendspende Prinzıp der Totalıtät
abgearbeıtet, lautet das Cutc Paradıgma der Begründung für die moralısche Zulässıig-
keıt der Organlebendspende „VerantwortetLe Selbstverfügung über den eıgenen Leib“.
Der zweıte 'eıl schliefßt mıiıt eiıner Zusammenfassung aktueller Stellungnahmen seıtens
der Moraltheologie und des kirchlichen Lehramtes. Sıe stiımmen darın übereın, da{ß die
Lebendspende autf freiwilliger Basıs als eın Akt der Nächstenliebe werten 1st, da{ß 6S

aber keine moralısche Pflicht ZUT Lebendspende 21bt. ne1gt aus der Perspektive der
autf eın Spenderorgan wartenden Patıenten wWwI1e der Transplantationsmediziner dazu, die
Lebendspende gegenüber der postmortalen Spende favorisiıeren. Selbst WEeNn 1L1A1l

aus medizinıscher Sıcht das Rısıko einer Lebendspende für den Spender als gering VEI-

anschlagen kann, P andelt sıch bel dieser Auskuntt eıne statistische Größe, die eın
11UT individuell auftretendes Schicksal 1n seiner Bedeutung nıcht mınımıeren

VEIINAS.
Der dritte 'eıl „Angewandte Ethik der Lebendspende-Nıerentransplantation“ (313—

390) befaßt sıch ausführlich mıiıt den ethischen Aspekten der Entscheidungsfindung bei
Lebendspende jaun den ethischen Problemen, die sıch AaUus der Begrenzung des
Spenderkreıises ergeben (345—390). Die Arbeit schliefßt mıiıt „Ausblick und Schlufßsfolge-
‚<  rung (391—397), wobe1l C555 wohl besser umgekehrt „Schlußfolgerung un: Ausblick“ he1i-
Ren sollte. FEıne Übersicht über die Tabellen, eın austührliches Abkürzungsverzeich-
NUNgS, Internetnachweise, Literaturverzeichnis (41 1—472!) un eın Anhang „Instrumente
und Dokumente“ (475—506 beschließen die Untersuchung.

Die Arbeıt 1st guLt dokumentiert und bietet für jeden, der sıch 1n Zukunft mıt der The-
matık betassen möchte, eıne wahre Fundgrube einschlägiger Literatur und übersicht-
ıch autbereıteten Materialıen. Wer siıch als medizinıscher Laıe nıcht bıs ın FEinzelheiten
der Transplantationsmedizın un! der Probleme der Immunologie vertietfen möchte,
mu{fß nıcht allzu lange eım ersten Kap verweılen. ezieht sıch bei der Neuinterpre-
tatıon der Lebendspende uch auf den weıteren moraltheologischen Ontext der Zeıt
ach dem weıten Vatikanischen Konzıil. utoren w1e€e Altons Auer, Bruno Schüller, Jo
set Fuchs, Franz Böckle, Johannes Gründel u. die für die Wende VO der neuschola-
stischen Moraltheologie hın eiınem Neuansatz 1in der Begründung moralischer Nor-
IN  a} wI1e der Moraltheologie insgesamt stehen, finden seıne besondere Aufmerksamkeit.
Da dieser Periode der Moraltheologie bereıts mehrere Monographien gewidmet WUuTr-

den, ware u.U. „interessanter“ BCWESCH, uch einıge Vertreter der nächsten (senera-
tion berücksichtigen, die be1i aller Anerkennung der Leistung der „Väter“ ın krıiti-
scher Auseinandersetzung mıiıt der nNneUeTEN philosophischen Ethık doch eıgene Wege
gehen versuchen. SCHUSTER
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Angesiıchts der Probleme, die das deutsche Kirchensteuersystem mıi1t sıch bringt, WelI-

den ıhm SCIN Kirchenfinanzierungssysteme anderer Länder als eıne vermeiıntlich bes-
SCIC Alternative entgegengehalten. Vor diesem Hintergrund versucht die vorliegende,
VO Fachbereich Katholische Theologie der Universıität Maınz ANSCHOMMEN! isserta-
tıon eine unvoreingenommene Gegenüberstellung der Kırchenfinanzıerungssysteme in
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Deutschland un 1n den USA, und WAar AUS der Perspektive des gesamtkirchlichen ka-
nonıschen Vermögensrechts.

Der $ umfangreichste 'eıl der Arbeıit g1bt dazu einen Überblick ber die in
Buch des CC enthaltenen vermögensrechtlichen Bestimmungen. Dıi1e VOTLTr allem
grundsätzliıchen und theologischen Fragen interessıierte Darstellung tolgt 1m großen und
yanzch den üblichen Handbüchern und verdıent weıthın Zustimmung. Korrekturen
sınd 1Ur vereinzelt anzubringen, insbesondere 1mM Hınblick auf Ordensgemeinschaften,
die w1e A4dUu® 298 hervorgeht nıcht d€l’l Obergriff „OÖffentliche ereine“
subsumıieren sınd (33) uch der Behauptung, tür die Erlaubnisbedürftigkeit VoO Verau-
ßerungen durch Ordensgemeinschaften gelte die VO der Bischofskonferenz festgelegte
Untergrenze (158, Anm. 55), 1st widersprechen: Dıie Notwendigkeıt der Erlaubnis
richtet sıch ach 638 3 keine Untergrenze testgelegt ISt; daraus tolgt, da{fß jede
FErlaubnis bedart.
Veräußerung vorausgesetztL, da{fß s1e das Stammvermogen betrifft der dort verlangten

Der zweıte 'eıl stellt mıiıt einer austührlichen Darstellung der größeren
geschichtlichen und staatskirchenrechtlichen Zusammenhänge das Vermögensrecht
der katholischen Kırche 1n Deutschland dar, insbesondere das Kırchensteuerwesen.
uch 1n diesem eıl tolgt dıe Arbeit den bewährten Darstellungen, WE S1e 6S auch MIt-

der nötıgen Sorgfalt tehlen äßt. SO beträgt der Hebesatz tür die Kirchensteuer
nıcht „zwischen und 9 9% “* sondern Je nach Bundesland der 9°% Die Aus-
kunft, die reale Kirchensteuerbelastung liege „be1 eLIWwAas ber 2 % des Eınkommens“

1sSt angesichts der Steue rogression pauschal. Für die Bezifferung des VO der
Kırche zahlenden Entgelts p1r die staatliche Verwaltungshilfe (2 bıs Yo) indet INa

verschiedenen Stellen der Arbeıt unterschiedliche Angaben (unzutreffend 1L 3:
rettend. 227) Ungenau 1st schließlich die Aufzählung der für die Entgegennahme des
Kirchenaustritts zuständıgen Stellen: Neben dem Amtsgericht und dem Standesamt o1bt

keine weıteren Möglichkeıiten, den Austrıtt „gegenüber dem Staat“ erklären,
sondern (im Bundesland Bremen) die Austrittsmöglichkeit VOL eiıner kıirchlichen Stelle

Interessant lesen 1St der leider kürzeste) drıtte Teıl, der wıederum innerhalb eines
größeren geschichtlichen und rechtlichen Rahmens das Vermögensrecht der katholi-
schen Kırche 1n den USA darstellt. Dıie Arbeit stutzt sıch 1n diesem eıl ertreuliıcher-
weılse Danz überwiegend auf dıe einschlägıge amerikanısche Lıteratur. Dıi1e Darstellung
des Staat-Kirche-Verhältnıisses 1n den USA 1St durch die Berücksichtigung der Gerichts-
urteıle der etzten Jahre autf dem aktuellen Stand Was die Ainanziellen Aspekte angeht,
hätte INall siıch hingegen aktuellere Zahlen gewünscht. Posıtıv hervorzuheben 1St die VOI -

anschaulichende beispielhafte Darstellung der Finanzıerung einıger ausgewählter E
Ozesen bzw. Ptarreien 1n verschiıedenen Teilen der USA ert. meınt, da‘ INa  ' 1n
Deutschland Vo den USA lernen könnte: Das deutsche Kirchensteuersystem sollte Or -

yanzt werden eın Konzept, das die finanzielle Unterstutzung der Kırche durch die
Gläubigen 1n einem Gesamtzusammenhang der Teilnahme Apostolat der Kırche
sıeht und die materielle Unterstutzung mıiıt den anderen Formen, eıt und persönli-
che Fähigkeiten einzusetzen, in Verbindung bringt.

Zwar gibt 1im Laute des Zzweıten und dritten 'eıls der Arbeit einzelne Bezugnahmen
zwischen den beiden untersuchten Ländern (Deutschland und USA), un! uch der 1ler-
seıtige Schlufß“ der Arbeıt tafßt die Vor- un!| Nachteile der beiden Kirchenfinanzıe-
ruNgsSsSsyStemeE kurzeFınen systematischen Vergleich der beiden 5ysteme, wI1ıe

sıch bei dieser Themenstellung eigentlich nahelegt, sucht INanll ber vergeblich. Eın
olcher systematischer Vergleich hätte wohl uch leichter gemacht, die Vor- und
Nachteile der beiden Systeme 1ın iıhrem Verhältnis ZUuU gesamtkirchlichen kanonischen
Recht un: die übrıgen Vor- un!| Nachteile klarer voneinander abzuheben. Wünschens-
wert ware 1ım übrigen mehr Sorgfalt bei Grammatık, Rechtschreibung un Zeichenset-
ZUuNng BCWESCNH. DDas gilt uch für dıe gelegentliıch verwendeten lateinıschen Ausdrücke
(40: leges CAanoNıZata; F 1U5 proprietas richtig ıus proprietaltıs; Dauperı rich-
U1gres; 8 5 Anm. Ecclesia richtig Ecclestae; 133 titulus legıtim.).
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